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Schriftliche Beantwortung lnterpeltation Nr. 2017-673von Jürg Biese, FDP, und Mitunter'
zeichnenden: Mandatsentschädigungen und Pensen von Gemeinderäten in Horw

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 9. Oktober 2017 ist von Jürg Biese, FDP und Mitunterzeichnenden folgende lnterpellation

eingereicht worden:

"Die Gemeinde Kriens schreibt zuzeit Schlagzeilen, da Absprachen innerhalb des Gemeinderates bezüglich des Umgangs mit re-

duzierten Gemeinderats-Pensen, zusäElichin fvlanOãièn ùnã entsprecnenden Entschädigungen publik wurden. Es wurde sogar ein

Zusammenhang zwischen der Auslagerung des Krienser Heimes únd dem Mandat eines-Gemeinderates als Verwaltungsrat der

neuen Heim-Aõ hergestellt und vermutet, dass die Verselbständigung des Krienser Heimes forciert wurde, damit der entspre-

chende Gemeinderat sein reduziertes Pensum als Gemeinderat rñ¡t Oãr Entschädigung für sein Verwaltungsratsmandat kompensie-

ren könne.

Die Gemeinde Horw steht vor dem Entscheid einer Verselbständigung des Kirchfelds und es wurden bereits anlässlich der lnfovera-

nstattung vom 30. August 2017 sowie bei der ersten S"iãtùng OeõeiÂs Nr. 1591 "Überführung Kirchfeld, Haus für Betreuung und

Pflege in eine gemeinnüÞige Aktiengese¡schaft" fragen resf,eltive Erwartungen bezüglich Reþelung der Entschädigung der Ge'

meinderäte gestellt, jedoch noch keine genauen Angaben dazu gemacht.

Es ist bekannt, dass die Gemeinderäte im Rahmen ihrer Funktion für Aufgaben in den Gemeindeverbånden oder anderen überge-

ordneten lnstitutionen (wie z.B. REAL) EntschäO¡gungãn erhalten, die meines Wissens nicht alle in die Gemeindekasse gehen, son-

dern den Gemeinderäten einen Zusatzverdienst ermãgl¡cñén- Dies lässt sich grundsätzlich damit rechtfertigen, dass die Gemeinde-

räte der Gemeinde Horw mit pensen zwischen 6O yo uîd 73 % zumindest finanziell keine 100 %-ige Anstellung ausweisen und des-

halb für weitere Einnahmequellen durch zusätzliche Mandate oder Beschäftigungen selber besorgt sein müssen.

lm S¡nne der Transparenz drängen sich nicht zuletzt aufgrund der Diskussionen in der Gemeinde Kriens aufgrund der vorgenannten

Ausgangslage folgende Fragen auf:
1. -Wié 

isain dei Gemeindã Horw der Umgang mit Entschädigungen für Mandate geregelt, welche im Zusammenhang mit der

Tätigkeit als Gemeinderat stehen, jedoch zusätzlich entschädigt'werden?
2. Gibt es interne Regelungen oder Abkommen dazu? Wie sehen diese aus?
3. Wo sind diese allfälligen Regelungen festgehalten?
4. Welche Arten von externen Zusa¿mandaten mit separater Vergütung werden von Gemeinderäten wahrgenommen? Wie ist

die Verteilung d¡eser Mandate innerhalb des Gemeinderates unl w¡e hocn sind die jeqeiligen Vergütungen?

s. Wie ist die Abgrenzung zwischen Mandaten ¡n VeùánOen und übergeordneten lnstítutionèn mit zusäElicher Vergütung für den

Gemeinderat und Mandaten im Rahmen von Gemeinderats-Aufgabãn ohne zusätzlichen Vergütungsanspruch zugunsten ei-

nes Gemeinderates definiert?
6. Gibt es aktuelle "Grenzfälle" (Fälle im Graubereich?). Welche?
7 . Bei einer Verselbständigung àes Kirchfelds in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist eine Entschädigung der Verwaltungs-

räte vorgesehen. Mindestens ein VerwaltungsratssiL soll durch-einen Gelmeinderat besetzt werden' Zudem fallen durch die

Auslagerung des Kirchfelds Aufgaben im Sozialdepartement weg,.
7.1 - Waè hat diese Auslageiung des Kirchfeldé für einen Ein-fluss auf das Pensum des Sozialvorstehers?
7.2 Wie ist der Umgang"mit dõr Entschädig;t;; Gemeinderäten als Ven¡valtungsråte in der neuen Aktiengesellschaft

Kirchfeld geregelt respektive vorgesehen?

Schalteröffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 - 11.45 und 14.00 - '17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung.
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Vorbemerkungen:
Wir haben am 23'Jr4ai 2013 die lnterpellation Nr. 2012-614von Markus Bider, CVp, und Mitun-
terzeichnenden: ,,sitzungsgelder im Verband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (REAL),,
mit u'a. einer ähnlich lautenden Frage beantwortet. Rn-Oer Oamals erlauterten praxis betreffend
Mandatsentschädigungen hat sich im Grundsatz níchts geändert.
Die Teilpensen der Horwer Gemeinderäte (60 bis 75 Stãllenprozente) lassen theoretisch wei-
tere Teilzeitbeschäftigungen zu. ln der Praxis ist dies aufgrund der Aibeits- und Terminbelas-
tung nur beschränkt möglich. Eine allfällige Nebenbeschä--ftigung liegt in der Verantwortung der
einzelnen Gemeinderäte und deshalb w¡rO ¡n der Beantwortung Oerìnterpellation nicht darauf
eingegangen.

Ergänzend nehmen wir zu den Fragen der vorlíegenden lnterpellation wie folgt Stellung:

zu 1. H',:i:1,ï-:i:î."3:il:,:,i:?i$ï:,îi#"n"il1å:Ei:ñi:ilîilüi,y"il:ir serese,t, we,che im Zusammenhans mit

Vorweg gilt es festzuhalten, dass zwischen Mandaten zu unterscheiden ist, die die Ge-
meinderatsmitglieder von Amtes wegen wahrnehmen müssen (2.8. Delegierte der Ge-
meinde) und Mandaten, die sie im lnlteresse der Gemeinde freiwillig wahrnehmen (2.8.
Vorstandsarbeit in Gemeindeverbänden). Es gibt hei beiden Typen"von Mandaten sol-
che, die entschädigt werden und solche, für die keine Entschää'igung ausgerichtet wird.
Die enuähnten Mandate liegen aber auf jeden Fall immer auch im lnteresse der Ge-
meinde.
Da die Exekutivmitglieder alle ausschliesslich hauptamflich angestellt sind, nehmen sie
die entschädigten Vertretungen der Gemeinde in Verbänd"n u'nd Organisationen ergän-
zend zu ihrem Gemeinderatsamt wahr, d.h. ausserhalb ihres Gemeiñderatspensumð.
Gemeinderäte, die für ein Mandat nicht entschädigt werden, nehmen dieses dagegen in
der Regel während der Arbeitszeit wahr.

zu 2. Gibt es interne Regerungen oder Abkommen dazu? wie sehen diese aus?

Es gibt keine spezifische interne Regelung oder ein Abkommen dazu.Wir orientieren
uns sinngemäss an Art.26 des Personalreglements und an der jahrelang bewährten,
ständigen Praxis des Gemeinderats, die auih dem Einwóhnerrá bekannit ist (siehe ln-
terpellation 2012-614 von Markus Bider, CVP, und Mitunterzeichnenden).
Soweit die Ge-meinderatsmitglieder die Gemeinde in Verbänden und Organisationen
während der Arbeitszeit vertreten, gilt Art. 26 des Personalreglements. óas heisst die
Entschädigungen dafür fliessen ¡n die Gemeindêkasse. Wirdãiese Vertretung aus-
serhalb der Arbeitszeit wahrgenommen, gehören Entschädigungen dem betrèffenden
Gemeinderatsmitglied. Die Vorbereitung áuf die Sitzungen wird-von den Verbänden und
Orgahisationen in der Regel nicht entschädigt und fälltin die Arbeitszeit.

ZU 3. . Wo sind diese allfältigen Regelungen festgehalten?

Es gibt keine weiteren Regelungen. siehe Antwort zu Frage 2.

Zu 4. welche Arten von externen ZusaÞmandaten mit separater Vergütung werden von Gemeinderäten wahrgenommen? wieist die verteilung d¡eser Mandate innerhalb des Gemeinderates unã ñ¡e hoch sind oie iewe¡rùàn-Vergütunþen?

Siehe Anhang.

ZU 5. Wie.ist d¡e Abgrenzung zwischen Mandaten in Verbänden und übergeordneten lnstitutionen mit zusäElicher Vergütungfür den Gemeinderat und Mandaten im Rahmen von Gemeinderats-Ãufgaben ohne zusätzlichen Vergritungsanspruchzugunsten eines Gemeinderates definiert?
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Siehe Antworten auf Frage 1 und Frage 2.

ZU 6. Gibt es aktuelle "Grenzfälle" (Fälle im Graubereich?). Welche?

Zu7

Uns sind keine Grenzfälle bekannt. Die Regelung ist klar und orientiert sich im Grund-

satz am Art. 26 des Personalreglements.

Bei einer Verselbständigung des Kirchfelds in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist eine Entschädigung der Verwal-

tungsräte vorgesehen. M¡ndestens ein Verwaltungrr"ts¡t .of l ãurch einðn Gemeinderat besetzt werden' Zudem fallen

durch die Auslagerung des Kirchfelds Aufgaben im Sozialdepartement weg'

7.1 Was hat diese Auslagerung des Kirchfelds für einen Einfluss auf das Pensum des Sozialvorstehers?

Der Aufiruand des Vorstehers des Sozialdepartementes für das Kirchfeld macht erfah-

rungsgemäss rund 8 Stellenprozente aus. Wir gehen davon aus, dass diesel Aufiuand

Ourðntie Auslagerung des Kirchfelds nicht kleiner wird, da stattdessen die Teilnahme

an den Venraltungsratssitzungen zum Pflichtenheft des Vorstehers des Sozialdeparte-

mentes gehören wird.

7.2 Wie ist der Umgang mit der Entschädigung von Gemeinderäten als Verwaltungsräte in der neuen Akt¡engesellschaft

Kirchfeld geregelt respektive vorgesehen?

Die Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder, die im Verwaltungsrat der neuen Akti-

engesellscnadeinl¡tz nehmen, geht in dié Gemeindekasse, falls diese Aufgabe ins

Pfl lchten heft des betreffenden Gemei nderatsm itg I iedes gehört.

Gemeindepräsident

Versand 0 2. N0v. 2017

14't)
geat dähwiler
Gemeinf eschreiber
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Anhang zu Antwort lnterpellation Nr. 2017-673 von Jürg Biese, FDp, und Mitunterzeich-
nenden: Mandatsentschädigungen und Pensen von Gemeinderätei ¡n Horw

Entschädigungen/Spesen von Behördenmitgliedern, die vom Einwohnerrat ins Amt gewählt
werden

Auszahlung pn

Delegierten

Entschädigung/Spesen
Variabel in CHF

Keine

Keine

250.00 / Sitzung

(i.d. R 2 Sitzungen/Jahr)

Keine

Keine

Keine

Entschädlgu n gen/Spesen
Jahresfixum in CHF

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Wer mit welcher Funktion

Thomas Zemp, Delegierter

Ruedi Burkard, Delegierten

Hans-Ruedi Jung, Delegier-
ter

Oskar Mathis, Delegierter

Ruedi Burkard, Delegierter

Robert Odermatt, Mitglied
Aufsichtskommission

Organisation

Gemeindeverband Kindes- und Er-
wachsenenschutz Luzern-Land
(KES LuLa)

Gemeindeverband Luzernplus

Gemeindeverband Recycling Ent-
sorgung Abwasser Luzern (REAL)

Gemeindeverband Sozial-Bera-
tungsZentrum Luzern SoBZ

Gemeindevertrag über die regio-
nale Kulturförderung RKK

Gemeindevertrag Reg ionale
Schiessanlage Stalden, Kriens
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Delegierten

Arbeitgebervertreter45.00 / std.

(2O16:20.5 Std.)

Keine

Keine

Keine

500.00 pauschal

Keine

Hans-Ruedi Jung, Arbeitge-
bervertreter bis zur Liquida-
tion der PK im Jahr 2018

Robert Odermatt, Mitglied Zi-
vilschutzkommission

Oskar Mathis, Delggierter

Pensionskasse der Gemeinde
Horw

Gemeindevertrag über die Organi-
sation des ZivilschuEes in den Ge-
meinden Horw, Kriens, Luzern

Zweckverband fü r institutionelle
Sozialhilfe und Gesund heitsförde-
rung (ZISG)
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Entschädigungen/Spesen von Behördenmitgliedern, die vom Gemeinderat ins Amt gewählt
werden oder deren Einsitznahme sich aus dêm Amt ergibt

Auszahlung anEntschädigung/spesen
Variabel in CHF

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

E ntschädigu ngen/Spesen
Jahresfixum in CHF

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Wer mit welcher Funktion

Hans-Ruedi Jung

Robert Odermatt

Oskar Mathis

Thomas Zemp

Ruedi Burkard

Hans-Ruedi Jung

Hans-Ruedi Jung

Thomas Zemp

Organisation

Arbeitsg ruppe Gemeindefinanzen
G9

Einf. Gesellschaft Autoeinstellhalle

Ferienpass

Gemeindeverband Luzernplus,
Steuerungsg ruppe Gebietsma-
nagement LuzernSüd

K5-Gemeinden: Steuerungsgruppe

KS-Gemeinden: Finanzdirektoren

K5-Gemeinden: Handlungsfeld Fi-
nanzielle Steuerung

K5-Gemeinden: Handlungsfeld Mo-
bilität
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Auszahlung an

Delegierter

Entschädigung/Spesen
Variabel in CHF

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Entschädi gu ngen/Spesen
Jahresfixum in CHF

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

100.00 / Sitzung

Wer mit welcher Funktion

Oskar Mathis

Ruedi Burkard

Hans-Ruedi Jung

Ruedi Burkard

Oskar Mathis

Ruedi Burkard

Oskar Mathis

Ruedi Burkard

Ruedi Burkard

Oskar Mathis

Thomas ZemP

Organisation

K5-Gemeinden: Handlungsfeld So-
ziales u. Gesundheit

K5-Gemeinden: Handlungsfeld
Sport

K5-Gemeinden: Handlungsfeld
Wirtschaft

Konferenz GemeindePräsidenten
(KGAL)

Konferenz Sozialvorsteher

Musik- und Atelierzentrum Sedel

Planungsregion Alterspolitik Lu-

zern I

Regionales Eiszentrum Luzern

RegionalgruPPe Bildung VLG

RegionalgruPPe Soziales VLG
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Auszahlung anEntschädigung/Spesen
Variabel in CHF

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Entschädigungen/Spesen
Jahresfixum in CHF

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Wer mit welcher Funktion

Thomas Zemp

Oskar Mathis

Thomas Zemp

Ruedi Burkard

Robert Odermatt

Oskar Mathis

Oskar Mathis

Ruedi Burkard, Delegierter

Oskar Mathis

Oskar Mathis

Organisation

Rengg bach-Genossenschaft Kriens

Stiftung Betagtenzentrum Horuv

Stiftung Felsenweg

Stiftung Haus am See, Krämerstein

Strandbad WinkelAG

Verein Jobdach (Trägerverein Not-
schlafstelle)

Verein Kirchliche Gassenarbeit
(MAPLU Mobile Aids-prävention
Luzern und Umgebung)

Verband Luzerner Gemeinden
(vLG)

Verein Wohnheim Lindenfeld, Em-
men

Verein zum Schutz misshandelter
Frauen (Frauenhaus)
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Entschädigungen/Spesen von Behördenmitgliedern für die Mitarbeit auf freiwilliger Basis

Auszahlung an

Mandatsträger

Mandatsträger

Mandatsträger

Mandatsträger

Entschädigung/Spesen
Variabel in GHF

500.00 / Sitzung

(i.d. R 3 Sitzungen/Jãhr)

70.00 / std.
(2016: 25 Std.)

80.00 / std.
(2016: 27 Std.)

60.00 / std.

(2016: 23 Std.)

Keine

Entschädigu ngen/SPesen
Jahresfixum in GHF

Keine

Keine

15'000 als Pauschale

Keine

Keine

Wer mit welcher Funktion

Hans-Ruedi Jung, Präsident
der Controllingkommission

Oskar Mathis, Vorstandsmit-
glied

Oskar Mathis, Vorstandsmit-
glied Bereich Soziales

Hans-Ruedi Jung, Mitglied
Fachbereich Finanzen

Thomas ZemP

Organisation

Gemeindeverband RecYcling Ent-
sorgung Abwasser Luzern (REAL)

Gemeindeverband Kindes- und Er-
wachsenenschutz Luzern-Land
(KES LuLa)

Verband Luzerner Gemeinden
(vLG)

Verband Luzerner Gemeinden
(vLG)

Zentralschweizer Vereinigung fÛr

Raumplanung (ZVR)
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